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Zahl: GRS-04/16 
 

Sitzungsprotokoll 

über die öffentliche 

Gemeinderatssitzung 

im Haus der Gemeinden - Sitzungssaal 

am 15. Dezember 2016 

 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ende: 21.30 Uhr  
 
Anwesende Mitglieder des Gemeinderates: Bgm. Gerhard Hundsbichler 

Vbm. Matthias Geisler 

GV Michael Sporer  

GV Daniel Dornauer 

GV Ludwig Kirchler 

GR Josef Dengg  

GR Michael Mader 

GR Johann Prückl 

GR Raimund Schöser 

GRin Anita Spitaler 

GR Armin Sporer 

GR Florian Troppmair 

 

Schriftführer: ALin Elfriede Klocker  

außerdem anwesend:  

entschuldigt: GR Markus Spitaler 

nicht entschuldigt: entfällt 

 
Die Einladung sämtlicher Mitglieder der Gemeindevertretung erfolgte schriftlich unter 

Bekanntgabe der Tagesordnung. 

Der Gemeinderat zählt 13 Mitglieder; anwesend sind hiervon 12, die Sitzung ist damit 

beschlussfähig. 
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Zahl: GRS-04/16 
 
Hippach, am 07.12.2016 

EINLADUNG 

zur 

Gemeinderatssitzung 

am Donnerstag, 15. Dezember 2016 
im Haus der Gemeinden 

Beginn: 19.30 Uhr 
 
f.d.R.: Klocker Elfriede Der Bürgermeister: 

Hundsbichler Gerhard 

Tagesordnung: 
 

1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2) Genehmigung des Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 02.11.2016, Zl. 03/16  

3) Umwidmung Grundstück Nr. 1187, KG Laimach von Wohngebiet in Sonderfläche, 

Teilfestlegungen für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Altrichter) 

4) Verträge 

5) Berichte 

a) Neue Mittelschule 

b) Gemeindevorstand 

c) Überprüfungsausschuss 

6) Genehmigung Haushaltsplan 2017 

a) Gebühren und Tarife 

b) Subventionen 

c) Beschlussfassung 

7) Bericht Bürgermeister 

8) Anfragen, Allfälliges 
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zu 1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Bürgermeister Gerhard Hundsbichler eröffnet die Sitzung mit der Begrüßung aller Anwesenden. Er stellt 

die Beschlussfähigkeit bei Anwesenheit von 12 Gemeinderatsmitgliedern fest. 

 

zu 2) Genehmigung des Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 02.11.2016, Zl. 03/16 
Das Protokoll aus der Gemeinderatssitzung vom 02.11.2016 Zl. 03/16 wird einstimmig genehmigt. 
 
zu 3) Umwidmung Grundstück Nr. 1187, KG Laimach von Wohngebiet in Sonderfläche, Teilfestlegungen 
für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Hippach einstimmig gemäß § 
71 Abs. 1 und § 64 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 – TROG 2016, LGBl. Nr. 101, den vom Planer 
AB Kotai - Autengruber ausgearbeiteten Entwurf vom 07. Dezember 2016, mit der Planungsnummer 916-
2016-00009, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Hippach im Bereich, 87112 
Laimach 1187 (zur Gänze) ist durch 4  Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Hippach vor:  
 
Umwidmung Grundstück 1187 KG 87112 Laimach (70916) (rund 424 m²) von Wohngebiet § 38 (1) in  
Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen § 51, Festlegung verschiedener Verwendungszwecke 
der Teilflächen [iVm. § 43 (7) standortgebunden], Festlegung Zähler: 2 sowie EG (laut planlicher 
Darstellung) 1187 KG 87112 Laimach (70916) (rund 424 m²) von Wohngebiet § 38 (1) in gemischtes 
Wohngebiet § 38 (2)  
sowie  
OG 1 (laut planlicher Darstellung) 1187 KG 87112 Laimach (70916) (rund 424 m²) von Wohngebiet § 38 
(1) in Wohngebiet § 38 (1) sowie  
OG 2 (laut planlicher Darstellung) 1187 KG 87112 Laimach (70916) (rund 424 m²) von Wohngebiet § 38 
(1) in Wohngebiet § 38 (1)  
 
Gleichzeitig wird gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 
Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 
Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 
 
zu 4) Verträge 
a) Vereinbarung Lagerhaus mit der Gemeinde Ramsau 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den vorliegenden Vertrag (lt. Anlage 1) unter der Maßgabe, dass 
beim Bauvorhaben „Altrichter“ die gleichen Konditionen von der Gemeinde Ramsau eingeräumt werden. 
 
b) Bodenbeschichtungen Bradl OG – Mietvertrag altes Feuerwehrhaus 
Der Mietvertrag mit der Firma Bodenbeschichtungen Bradl OG (lt. Anlage 2) für die ehemalige 
Feuerwehrhalle Laimach 127 wird einstimmig genehmigt. 
 
c) Bair Josef – Vereinbarung Nutzung 
Im Zuge der Trassierung für die Sanierung der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Hippach wurde 
die behördlich bewilligte Leitungsvariante als ungünstig verworfen und im Einvernehmen mit dem 
Grundeigentümer abgeändert.  
Die vorliegende Nutzungsvereinbarung (lt. Anlage 3) wird durch den Gemeinderat einstimmig genehmigt. 
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5) Berichte 
a) Neue Mittelschule 
Bgm. Gerhard Hundsbichler berichtet von der 128. Sitzung des Gemeindeverbandes Neue Mittelschule 
Hippach uU (lt. Anlage 4) vom 28.11.2016. 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
b) Gemeindevorstand 
Vize-Bgm. Matthias Geisler berichtet von der Sitzung des Gemeindevorstandes vom 05.12.2016, Zl. 03/16 
(lt. Anlage 5) sowie von der Sitzung des gemeinsamen Vorstandes vom 13.12.2016. 
Die Berichte werden einstimmig genehmigt. 
 
Vereinbarung Troppmair – Arrondierung Dorfaue  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Übernahme des Gst. 1062/4 KG Laimach mit einer Fläche von 
88 m² in das öffentliche Gut. 
Sollte es notwendig werden, die Anbindung an das Gst. 1161/1 zu verlegen, erklärt sich der Gemeinderat 
bereit, dies im westlichen Bereich des neu errichteten Parkplatzes auf der Gst. 1160 zu gestatten (lt. 
Anlage 6). 
 
Babypakete 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die Babypakete weiterhin persönlich verteilt werden. 
 
c) Überprüfungsausschuss und gem. Überprüfungsausschuss 
GV Michael Sporer berichtet von der Sitzung des Überprüfungsausschusses vom 12.12.2016 (lt. Anlage 7) 
und der 5. Sitzung des Überprüfungsausschusses der Gemeindekooperation (lt. Anlage 8).  
 
Die Berichte werden einstimmig genehmigt. 
 
zu 6) Genehmigung Haushaltsplan 2017 
a) Gebühren und Tarife 2017 
Die Kanalbenützungsgebühr wird auf den vorgeschriebenen Mindestsatz des Amtes der Tiroler 
Landesregierung von € 2,15 brutto festgesetzt. 
Genauso werden die Kanalanschlussgebühren für Schmutz- und Oberflächenwasser auf € 5,50 
angehoben. 
 
Im Hinblick auf den Breitbandausbau in der Gemeinde Hippach werden Anschlussgebühren für LWL-
Breitband festgesetzt: 
 
€ 150,00 pro Objekt 
€ 50,00 pro weiterer Wohnung/Nutzung 
€ 500,00 bei Hotel/Betrieben, 
sämtliche Anschlüsse sind mit € 500,00 pro Anschlussobjekt gedeckelt. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig vorstehende Gebühren und Tarife (lt. Anlage 9) für das Jahr 
2017. 
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b) Subventionen 
Die Subventionen für das Jahr 2017 (lt. Anlage 10) werden auf Antrag des Bürgermeisters einstimmig 
genehmigt. 
 
c) Beschlussfassung 
Die Kassierin Elfriede Klocker bringt des Haushaltsplan des Bürgermeisters für das Jahr 2017 vor, der 
einen ordentlichen Haushalt von € 3.444.200,00 und einen außerordentlichen Haushalt von € 641.000,00 
beinhaltet. Die Mitglieder des Gemeinderates erhalten dazu einen Kurzüberblick des Budgets in 
Schriftform (lt. Anlage 11). Ein positives Rechnungsergebnis von € 114.700,00 ist vorgesehen. 
 
Da keine Änderungswünsche vorgebracht werden, wird auf Empfehlung des Überprüfungsausschusses 
der Voranschlag des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2017 einstimmig genehmigt. 
 
zu 7) Bericht Bürgermeister 

Spielleitenbach  

Die Ablagerungen im Gerinne des Spielleitenbaches müssen nochmals überprüft werden. 

 

LWL-Breitbandausbau 

Die Firma Strabag führt derzeit umfangreiche Grabungsarbeiten in Laimach durch. 

 

Siedlerbund  

Bezüglich der Balkone beim Wohnbau GHS zeichnet sich noch keine Lösung ab. Die verfrühte 

Bereitstellung der Gelben Säcke stört das Landschaftsbild. 

 

Straßenbeleuchtung 

Im Bereich der Umfahrungsstraße wurden bestehende Lichtpunkte durch wirkungsstarke LED’s ersetzt. 

Die Beleuchtung des neuen Gehsteiges folgt in der kommenden Woche. 

 

Anbindung Mösl 

Laut Bescheid des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz ist für die Seilbahn- und 

schitechnische Anbindung Hochschwendberg keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Der 

Bescheid erwächst in Rechtskraft sofern innerhalb von vier Wochen keine Beschwerde dagegen einlangt. 

 

zu 8) Anfragen, Allfälliges 
Abschließend demonstriert GV Michael Sporer dem anwesenden Gemeinderat den Baufortschritt des 
Projektes WVA Sanierung Hochbehälter/Bau Trinkwasserkraftwerke anhand einiger Fotos sowie eines 
Filmes des ersten bereits in Betrieb genommenen Trinkwasserkraftwerkes. 
 
 
 


